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1178/A XXVII. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten August Wöginger, Mag. Jörg Leichtfried, Herbert Kickl, Sigrid Maurer, BA, Mag. Beate Meinl-Reisinger, MES, 

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 11.12.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 11.12.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Bundesgesetz, mit dem das 
Geschäftsordnungsgesetz 1975 geändert wird 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Bundesgesetz vom 4. Juli 1975 über die 
Geschäftsordnung des Nationalrates 
(Geschäftsordnungsgesetz 1975), BGBl. Nr. 410/1975, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 45/2020, wird wie folgt geändert: 

 

 1. Nach § 23a wird folgender § 23b eingefügt:  

 „§ 23b. Vorlagen der Bundesregierung sowie 
Selbständige Anträge von Abgeordneten oder 
Ausschüssen auf Erlassung von Gesetzen, 
Gesetzesanträge des Bundesrates und Volksbegehren 
sind auf der Website des Parlaments zu veröffentlichen. 
Während des parlamentarischen 
Gesetzgebungsverfahrens können dazu Stellungnahmen 
abgegeben werden. Die einlangenden Stellungnahmen 
sind zu veröffentlichen, jene von Privatpersonen 
allerdings nur mit deren Einwilligung.“ 

§ 23b. Vorlagen der Bundesregierung sowie 
Selbständige Anträge von Abgeordneten oder 
Ausschüssen auf Erlassung von Gesetzen, 
Gesetzesanträge des Bundesrates und Volksbegehren 
sind auf der Website des Parlaments zu 
veröffentlichen. Während des parlamentarischen 
Gesetzgebungsverfahrens können dazu 
Stellungnahmen abgegeben werden. Die einlangenden 
Stellungnahmen sind zu veröffentlichen, jene von 
Privatpersonen allerdings nur mit deren 
Einwilligung. 

 

 2. Dem § 32 wird folgender Abs. 5 angefügt:  

 „(5) Im Immunitätsausschuss und im 
Unvereinbarkeitsausschuss soll ein Ausschussmitglied 
gemäß Abs. 3 oder 4 vertreten werden, soweit es von 
einem im Ausschuss behandelten Gegenstand persönlich 

(5) Im Immunitätsausschuss und im 
Unvereinbarkeitsausschuss soll ein Ausschussmitglied 
gemäß Abs. 3 oder 4 vertreten werden, soweit es von 
einem im Ausschuss behandelten Gegenstand 
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https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000576
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 11.12.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 11.12.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
betroffen ist.“ persönlich betroffen ist. 

 

 3. Dem § 109 wird folgender Abs. 11 angefügt:  

Hinweis der ParlDion: Das In-Kraft-Tretens-Datum 
wäre gegebenenfalls in einem Abänderungsantrag 
festzulegen; ansonsten erfolgt das In-Kraft-Treten an 
dem der Kundmachung folgenden Tag 

„(11) § 23b und § 32 Abs. 5 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/20xx treten mit 
xx. xxxxxxx 20xx in Kraft.“ 

(11) § 23b und § 32 Abs. 5 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/20xx treten mit 
xx. xxxxxxx 20xx in Kraft. 

 

w
w

w
.parlam

ent.gv.at




